
Satzung 
 
 
 

 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1  
Firma, Sitz und Geschäftsjahr  

 
(1) Die Gesellschaft führt die Firma  
 

ricardo.de Aktiengesellschaft.  
 

(2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Hamburg.  
 
(3) Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März des Folgejahres. 

Das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2000 bis 31. März 2001 ist ein Rumpfgeschäfts-
jahr.  

 
 

§ 2  
Gegenstand des Unternehmens  

 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung und der Betrieb 

von Internetdienstleistungen und -produkten und/oder Internet-basierten Dienst-
leistungen und Produkten, einschließlich des Handels auf eigene Rechnung und 
Kommissionshandels mit Produkten, Dienstleistungen und Waren aller Art mit 
Ausnahme erlaubnispflichtiger Waren, sowie die Entwicklung von technischen 
Plattformen oder vergleichbaren Einrichtungen zum Betrieb von Internetdienst-
leistungen oder Internet-basierten Dienstleistungen bzw. Produkten.  

 
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Er-

reichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, insbe-
sondere zur Errichtung von Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im 
In- und Ausland, zur Beteiligung an anderen Unternehmungen gleicher oder ver-
wandter Art und anderen Unternehmen sowie zum Abschluß von Interessenge-
meinschaftsverträgen.  

 
 

§ 3  
Bekanntmachungen  

 
Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur durch die Veröffentlichung im  
elektronischen Bundesanzeiger.  
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II. Grundkapital und Aktien 
 

§ 4  
Grundkapital  

 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 8.323.332,00 (in Worten: Euro 

acht Millionen dreihundertdreiundzwanzigtausenddreihundertzweiunddreißig).  
 
(2) Es ist eingeteilt in 8.323.332 Aktien.  
 
(3) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 9. Juli 2004 mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Inhaberaktien ge-
gen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insg. Euro 
2.438.468,00 (in Worten: Euro zwei Millionen vierhundertachtunddreißigtausend-
vierhundertachtundsechzig) zu erhöhen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre 
zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung so-
wie die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Ein Ausschluß des Bezugs-
rechts ist nur im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Er-
werb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie zur Vermei-
dung von freien Spitzenbeträgen zulässig (Genehmigtes Kapital 1999/I).  

 
(4) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 9. Juli 2004 mit der Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer 
Inhaberaktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 
Euro 784.000 (in Worten: Euro siebenhundertvierundachtzigtausend) zu erhöhen. 
Mit Zustimmung des Aufsichtsrats ist ein Ausschluß des Bezugsrechts bei einer 
Barkapitalerhöhung ganz oder teilweise zulässig, wenn der Ausgabepreis der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher 
Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht 
wesentlich unterschreitet (Genehmigtes kapital 1999/II).  

 
(5) Der Vorstand ist ermächtigt, bis 31. Dezember 1999 mit Zustimmung des Auf-

sichts-rats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Inhaberaktien 
gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu Euro 244.200 
(in Worten: zweihundertvierundvierzigtausendzweihundert) zu erhöhen. Die neu-
en Aktien können ausschließlich von Kreditinstituten (i) mit der Verpflichtung, sie 
dem breiten Publikum zum Bezug anzubieten, und/oder (ii) zum Zwecke der 
Rückgewähr geliehener Aktien im Zusammenhang mit der Ausübung einer Mehr-
zuteilungsoption im Zuge des Börsengangs der Gesellschaft übernommen wer-
den. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre insoweit auszuschließen (Genehmigtes Kapital 1999/III).  

 
(6) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um Euro 270.000 durch Ausgabe von 

270.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 
1999/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die In-
haber von Wandelschuldverschreibungen, zu deren Ausgabe an Arbeitnehmer 
der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen und an Mitglieder der 
Geschäftsleitung verbundener Unternehmen der Vorstand und an Mitglieder des 
Vorstands der Aufsichtsrat durch den Beschluß der Hauptversammlung vom 9. 
Juli 1999 mit Änderung vom 8. November 1999 ermächtigt wurden, von ihrem 
Umtauschrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Die aus der Aus-
übung der Wandlungsrechte hervorgehenden neuen Aktien der Gesellschaft 
nehmen für das gesamte Geschäftsjahr, in dem sie nach Wandlungserklärung 
entstehen, am Gewinn der Gesellschaft teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der be-
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dingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Soweit der Vorstand selbst von der Ge-
währung des Bezugsrechts betroffen ist, obliegt dieses Recht dem Aufsichtsrat.  

 
(7) Das Grundkapital ist um Euro 200.000,00 durch Ausgabe von 200.000 auf dem 

Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital 1999/II). Die 
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Inhaber von 
Wandelschuldverschreibungen, zu deren Ausgabe an Mitglieder des Aufsichts-
rats der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen sowie an Perso-
nen oder Gesellschaften, die mit der Gesellschaft oder einem mit ihr verbunde-
nen Unternehmen in aktiver Geschäftsbeziehung, in strategischer Partnerschaft 
oder in einem Auftragsverhältnis stehen, der Vorstand durch Beschluß der 
Hauptversammlung vom 9. Juli 1999 ermächtigt wurde, von ihrem Umtausch-
recht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Die aus der Ausübung der 
Wandlungsrechte hervorgehenden neuen Aktien der Gesellschaft nehmen für 
das gesamte Geschäftsjahr, in dem sie nach Wandlungserklärung entstehen, am 
Gewinn der Gesellschaft teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingen Kapitaler-
höhung festzusetzen.  

 
(8) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Um-

fang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital sowie entsprechend der 
Ausgabe von Bezugsaktien aus bedingtem Kapital anzupassen.  

 
 

§ 5  
Aktien  

 
(1) Die Aktien sind Stückaktien und lauten auf den Inhaber.  
 
(2) Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungs-

scheine setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest.  
 
(3) Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen, 

sofern nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse 
gelten, an der die Aktie zugelassen ist. Es können Sammelurkunden ausgestellt 
werden.  

 
 

§ 6  
Andere Wertpapiere  

 
Form und Inhalt der Urkunden von Wandelschuldverschreibungen, Schuldverschrei-
bungen, Optionsanleihen und Optionsscheinen, die von der Gesellschaft ausgege-
ben werden, sowie der entsprechenden Zins-, Berechtigungs- und Erneuerungs-
scheine setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Der Anspruch der 
Einzelverbriefung ist ausgeschlossen.  
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III. Der Vorstand 

 
§ 7  

Zusammensetzung, Geschäftsordnung und Beschlußfassung  
 
(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. § 76 II AktG bleibt 

unberührt. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden.  
 
(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands und bestimmt ihre Zahl 

nach Abs. 1. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie ei-
nen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen.  

 
(3) Nur der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen. Der 

Geschäftsverteilungsplan des Vorstands bedarf seiner Zustimmung.  
 
(4) Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit der an der 

Beschlußfassung teilnehmenden Mitglieder des Vorstands gefaßt. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.  

 
(5) Mit den Mitgliedern des Vorstands sind schriftliche Dienstverträge abzuschließen.  
 
 

§ 8  
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft  

 
(1) Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfte der Gesellschaft nach Maß-

gabe der Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung für den Vorstand, des 
Geschäftsverteilungsplans sowie des jeweiligen Dienstvertrages zu führen.  

 
(2) Ist nur ein Mitglied des Vorstands bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft al-

lein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei 
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen vertreten.  

 
(3) Der Aufsichtsrat kann die Vertretung abweichend regeln, insbesondere einzelnen 

Mitgliedern des Vorstands Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Der Aufsichtsrat 
kann weiter allgemein oder für den Einzelfall bestimmen, daß einzelne oder alle 
Vorstandsmitglieder berechtigt sind, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit 
sich als Vertreter eines Dritten zu vertreten; § 112 AktG bleibt unberührt.  

 
(4) Der Aufsichtsrat kann durch Beschluß oder in der Geschäftsordnung für den Vor-

stand anordnen, daß bestimmten Arten von Geschäften seiner Zustimmung 
bedürfen.  

 



 5

IV. Der Aufsichtsrat 
 

§ 9  
Zusammensetzung und Amtsdauer  

 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.  
 
(2) Die Bestellung des Aufsichtsrats erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach 
Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Wahl 
erfolgt, nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist möglich.  

 
(3) Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für ein oder 

mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. Sie 
werden nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des Auf-
sichtsrats, wenn Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmitglieder sie gewählt 
wurden, vor Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Tritt ein Er-
satzmitglied an die Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in ei-
ner folgenden Hauptversammlung nach Eintritt des Ersatzfalles eine Neuwahl für 
den Ausgeschiedenen stattfindet, mit Beendigung dieser Hauptversammlung, 
anderenfalls mit Ablauf der restlichen Amtszeit des Ausgeschiedenen.  

 
(4) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausgeschiedenen Mitglieds gewählt, 

so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds 
fort. Soll die Nachwahl für ein vorzeitig ausgeschiedenes Mitglied des Aufsichts-
rats das Ausscheiden eines nachgerückten Ersatzmitglieds bewirken, bedarf der 
Beschluß über die Nachwahl einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 
Stimmen.  

 
(5) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist von drei 

Monaten niederlegen. Die Niederlegung muß durch schriftliche Erklärung gegen-
über dem Vorstand unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
erfolgen. Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt hiervon 
unberührt.  

 
 

§ 10  
Vorsitzender und Stellvertreter  

 
(1) Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner Mitte 

einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für 
die Amtsdauer der Gewählten oder einen kürzeren vom Aufsichtsrat bestimmten 
Zeitraum. Unter mehreren Stellvertretern gilt die bei ihrer Wahl bestimmte Rei-
henfolge.  

 
(2) Scheidet der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt 

aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit 
des Ausgeschiedenen vorzunehmen.  

 
 

§ 11  
Sitzungen des Aufsichtsrats  

 
(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichts-

rats mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich einberufen. Bei der Berechnung der 
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Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung 
nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende diese Frist ange-
messen verkürzen und mündlich, schriftlich oder mittels elektronischer Medien 
(z.B. E-Mail) einberufen.  

 
(2) Mit der Einberufung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Ist die Tagesordnung nicht 

ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber nur beschlossen werden, 
wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitglie-
dern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsit-
zenden zu bestimmenden angemessenen Frist der Beschlußfassung zu wider-
sprechen oder ihre Stimme schriftlich abzugeben. Der Beschluß wird erst wirk-
sam, wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist nicht wi-
dersprochen oder wenn sie zugestimmt haben.  

 
 

§ 12  
Beschlüsse des Aufsichtsrats  

 
(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefaßt. Außer-

halb von Sitzungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
schriftliche, fernschriftliche oder fernmündliche Beschlußfassungen oder Be-
schlüsse durch elektronische Medien erfolgen, wenn kein Mitglied diesem Ver-
fahren innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen Frist wider-
spricht. Über solche Beschlüsse wird vom Vorsitzenden unverzüglich eine schrift-
liche Niederschrift erstellt und allen Mitgliedern zugeleitet. Für Abstimmungen 
außerhalb von Sitzungen gelten die nachstehenden Bestimmungen entspre-
chend.  

 
(2) Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlußfassung teil, wenn es sich in der 

Abstimmung der Stimme enthält.  
 
(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas 

anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. 
Dabei gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Wahlen genügt die ver-
hältnismäßige Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats den Ausschlag; dies gilt auch bei Wahlen. Nimmt der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats an der Abstimmung nicht teil, so gibt die Stimme seines 
Stellvertreters den Ausschlag.  

 
(4) Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur 

Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlichen Willenserklärun-
gen abzugeben.  

 
(5) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften 

anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung oder bei Abstimmungen außer-
halb von Sitzungen vom Leiter der Abstimmung zu unterzeichnen sind.  

 
 

§ 13  
Geschäftsordnung  

 
Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsordnung 
selbst fest.  
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§ 14  
Vergütung  

 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zu-

gehörigkeit zum Aufsichtsrat eine Vergütung in Höhe von netto Euro 5.000,00, 
zahlbar bei Ablauf des Geschäftsjahres. Ab dem Geschäftsjahr, welches am 1. 
April 2006 beginnt, erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für jedes volle Ge-
schäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine Vergütung in Höhe von net-
to Euro 15.000,00, zahlbar bei Ablauf des Geschäftsjahres. Aufsichtsratsmitglie-
der, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehört 
haben, erhalten die Vergütung entsprechend der Dauer ihrer Aufsichtsratszuge-
hörigkeit. Der Vorsitzende erhält das Doppelte, der stellvertretende Vorsitzende 
das Eineinhalbfache dieses Betrages.  

 
(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie Er-

satz der etwa auf ihre Vergütung und Auslagen entfallenden Umsatzsteuer.  
 
(3) § 113 Abs. 2 AktG bleibt unberührt.  
 
 

§ 15  
Satzungsänderungen  

 
Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, 
zu beschließen.  
 
 

VI. Die Hauptversammlung  
 

§ 16  
Ort und Einberufung  

 
(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder nach Wahl des 

einberufenden Organs am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt, an der die 
Aktien der Gesellschaft zum Handel zugelassen sind. Der Ort wird in der 
Einberufung bestimmt.  

 
(2) Die Einberufung der Hauptversammlung muss, soweit gesetzlich keine kürzere Frist 

zulässig ist, mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf die Aktionäre 
sich zur Hauptversammlung anzumelden haben, im elektronischen Bundesanzeiger 
bekannt gemacht werden; dabei werden der Tag der Bekanntmachung und der letzte 
Anmeldetag nicht mitgerechnet. § 121 Abs. 4 AktG bleibt unberührt. 

 
(3) Die Hauptversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, über 

die Gewinnverwendung und – soweit erforderlich – über die Feststellung des Jah-
resabschlusses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), findet innerhalb der ers-
ten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt.  

 
 

§ 17  
Teilnahme an der Hauptversammlung  

 
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbe-
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sitzes bis zum Ablauf des siebenten Tages vor der Hauptversammlung bei der Gesell-
schaft oder einer in der Einladung bezeichneten Stelle anmelden. 

 
(2) Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den gesetzlich vorgesehenen Tag (re-

cord date) vor der Hauptversammlung beziehen. Er ist durch Bestätigung eines zur Ver-
wahrung von Wertpapieren zugelassenen Instituts in Textform zu erbringen; die Bestäti-
gung muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. In der Einberufung kön-
nen weitere Sprachen, in denen die Bestätigung verfasst sein kann, sowie weitere Institu-
te, von denen der Nachweis erstellt werden kann, zugelassen werden. 

 
(3) Fällt der letzte Anmeldetag oder der Tag, auf den sich der Nachweis des Aktienbesitzes 

beziehen muss, auf einen Samstag, Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag am Sitz 
der Gesellschaft, so tritt der letzte diesem Tag vorhergehende Werktag an die Stelle des 
nach vorstehenden Bestimmungen maßgebenden Tages. 

 
(4) § 121 Abs. 6 AktG bleibt unberührt.  
 
 

§ 18  
Stimmrecht  

 
Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.  
 
 

§ 19  
Vorsitz in der Hauptversammlung  

 
(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder 

ein anderes durch den Aufsichtsrat zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied der Akti-
onäre. Übernimmt kein Aufsichtsratsmitglied den Vorsitz, so eröffnet der zur Beur-
kundung zugezogene Notar die Hauptversammlung und läßt den Leiter der Ver-
sammlung durch diese wählen.  

 
(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge, in der die 

Gegenstände der Tagesordnung erledigt werden, sowie die Form der Abstimmung.  
 
 

§ 20  
Beschlußfassung  

 
(1) Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gefaßt, soweit nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften eine grö-
ßere Stimmenmehrheit erforderlich ist. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht als Stimm-
abgabe.  

 
(2) Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht er-

reicht, so findet eine engere Wahl unter den Personen statt, denen die beiden höchs-
ten Stimmenzahlen zugefallen sind. Bei der engeren Wahl entscheidet die höchste 
Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das durch den Vorsitzenden zu ziehende Los.  

 
 

§ 21  
Niederschrift über die Hauptversammlung 
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Die Niederschrift, der ein vom Vorsitzenden in der Hauptversammlung zu unterzeich-
nendes Verzeichnis der erschienenen oder vertretenden Aktionäre und der Vertreter von 
Aktionären beizufügen ist, hat für die Aktionäre sowohl untereinander als auch in Bezie-
hung auf ihre Vertreter volle Beweiskraft.  
 
 

VII. Jahresabschluß  
 

§ 22  
Jahresabschluß  

 
(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluß (Bilanz 

nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht aufzustel-
len und dem vom Aufsichtsrat zur Prüfung beauftragten Abschlußprüfer vorzulegen.  

 
(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluß, den Lagebericht des Vorstands und den 

Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis 
seiner Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Be-
richt innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem 
Vorstand zuzuleiten. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluß, ist 
dieser festgestellt.  

 
(3) Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand die or-

dentliche Hauptversammlung einzuberufen. Der Jahresabschluß, der Lagebericht 
des Vorstands, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für 
die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an in den Geschäfts-
räumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen.  

 
 

§ 23  
Gewinnverwendung  

 
Für die Gewinnverwendung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. In einem Kapital-
erhöhungsbeschluß kann die Gewinnverteilung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 
2 Satz 3 des Aktiengesetzes festgesetzt werden.  
 
 

VIII. Schlußbestimmungen  
 

§ 24  
Gründungsaufwand  

 
Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Gerichts- und Notarkosten 
einschließlich der Kosten der Veröffentlichung sowie sonstige Rechts- und Steuerbera-
tungskosten bis zu einem Gesamtbetrag von EUR 3.834,69. Die Gesellschaft trägt wei-
terhin die mit der Umwandlung verbundenen Kosten (Notar- und Gerichtskosten, Veröf-
fentlichungskosten, Kosten der Rechtsberatung, soweit sie in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der Umwandlung stehen, Kosten der Gründungsprüfung, Kosten der Ge-
sellschafterversammlung) bis zum Betrag von EUR 50.000.  
 

* * *  
 


